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Der Zivilprozess – Arglistige Täuschung

(Helmut Ausserer, Franz Steiner, Manfred Zöggeler)

	Gemeinderatssitzung in der Gemeinde Prad.



	Bürgermeister:
	....und nun zum Abschluss unserer Sitzung,

noch die Behandlung von Allfälligen. 

Der Staat hat vor, 

die Autobahn Ulm-Mailand zu bauen, deshalb werden Grundstücke in Lichtenberg enteignet.


	

	Christian F.:
	Oh mein Gott,

dort habe ich ja auch Grundstücke.


	

	Sitznachbar: (schwätzt)
	Dann musst du schauen,

sie so schnell wie möglich zu verkaufen. Interessiert sich nicht Alexander P. 

für eine deiner Wiesen.


	

	Christian F.:
	Ja, das stimmt. 

(Murmelt)

Ist eine gute Idee.


	

	In einem Gasthaus



	Christian F.:
	Ja schau, wer ist da, 

der Alexander.

Du Alexander können wir etwas

miteinander besprechen.


	

	Alexander P.:
	Was willst du von mir?


	

	Christian F.:
	Interessiert du dich immer noch

für die Apfelanlage drüben in Lichtenberg?


	

	Alexander P.:
	Eine schöne Wiese. 

Hast du dir es endlich anders überlegt 

und willst die Wiese verkaufen?


	

	Christian F.:
	Genau. 

Ich will sie dir verkaufen.


	

	Alexander P.:
	Warum, auf einmal so eilig?

Über Jahre hast du den Verkauf abgelehnt. 


	


	Christian F.:
	Es viel zu gefährlich,

mit dem Traktor weite Strecken

zu fahren. 

Ich will mit dem Geld lieber

eine Wiese in Prad kaufen.


	

	Alexander P.:
	Hmm, und wie viel verlangst du

für die Wiese?


	

	Christian F.:
	Wenn der Handel zügig über die Bühne geht, will ich mit den Preis schon runtergehen, dann kann ich mir auch schnell eine neue Wiese kaufen.

So um die 700 Mio. Lire

ist die Wiese schon Wert.


	

	Alexander P.:
	Oh das ist aber nicht viel billiger als vorher du altes Schlitzohr.

Wenn du schnell Moos sehen willst,

gehst du noch um 100 Mio. Lire herunter. Was sagst du?


	

	Christian F.:
	Ja schnell soll es gehen. 

Also 100 Mio. Lire billiger, das ist schon ein großer Happen. 

Machen wir es also so, ich schreib heute noch den Vorvertrag 

und du zahlst mir die Hälfte, 

beim Notar den Rest. 

Bist du damit einverstanden?


	


	Alexander P.:
	Mit dir kann man ja reden, 

das habe ich gar nicht geglaubt.

Abgemacht. 

Sich umdrehend

Wirt zwei Bier.


	

	Am nächsten Tag wird der Vorvertrag unterzeichnet und Alexander P. zahlt die Hälfte 300 Mio. Lire an Christian F.  Alexander P. bewirtschaftet sofort das Grundstück. Da steht in der Tageszeitung ein Artikel:



	Alexander P. Zeitung lesend:
	Die Autobahn Ulm-Mailand wird gebaut. 

Die Trassenführung sieht für das Südtiroler-Gebiet Enteignungen in den Gemeinden Prad, 

Fraktion Lichtenberg, Mals und Graun vor. Ob Südtiroler Landtagsabgeordnete

noch Abänderungen machen können,

ist sehr fraglich.


	

	Alexander P. 

lässt die Zeitung sinken und schreit:
	Ja Hergottsakrament, 

jetzt hat mich der Christian hineingelegt. Den werde ich helfen,

da nehme ich mir einen Advokaten, 

der wird ihm seine Schlauheit schon austreiben.


	

	So nehmen die Dinge ihren Lauf. Alexander P. nimmt sich die Rechtsanwältin Michaela P. als Rechtsbeistand und Christian F. den Rechtsanwalt Dietmar M. Nach etwa einem Monat sehen sie sich vor Gericht wieder.



	Im Gericht



	Richter:
	Wir haben uns hier versammelt

um die Klage von Alexander P. gegen Christian F. zu verhandeln. 

Nun hat die Klägerpartei das Wort.


	

	RA Michaela P.:
	Mein Mandant Alexander P.

hat ein Grundstück von Christian F. in Lichtenberg erworben. 

Dabei hat Christian F. meinen Mandanten arglistig getäuscht, denn er wusste von der beabsichtigten Enteignung durch den Staat und hat meinen Mandanten diese Tatsache verschwiegen. 

Das Grundstück ist damit gemäß Art. 1483 durch den Besitzanspruch des Staates belastet. 

Wir klagen nun auf Annullierung des Vertrages gemäß Art. 1439 ZGB und auf Schadensersatz gemäß Art. 1494 ZGB. 


	RA = Rechtsanwalt

	Zwei Gerichtsbesucherinnen fangen zu tuscheln an
	

	1. Gerichtsbesucherin:
	Was ist das für ein Art. 1439 ZGB?
	

	2. Gerichtsbersucherin:
	Der Art. 1439 ZGB erklärt die

ARGLISTIGE TÄUSCHUNG

Damit kann der Vertrag annulliert werden.


	Art. 1439 ZGB, Abs. 1:

Die Arglist ist Grund für die Annullierung des Vertrages, wenn die von einem der Vertragsteile vorgenommen Täuschungshandlungen derart sind, dass die andere Partei ohne diese den Vertrag nicht abgeschlossen hätte.

Art. 1483 ZGB: Gänzliche Entziehung der Sache: 

Wird dem Käufer die Sache infolge von Rechten, die ein Dritter auf sie geltend gemacht hat, zur Gänze entzogen, so ist der Verkäufer verpflichtet, ihm den Schaden gemäß Art. 1479 zu ersetzen.

Er hat außerdem dem Käufer den Wert der Früchte, die dieser demjenigen herausgeben musste, die die Entziehung vorgenommen hat, die Kosten, die für die Verkündung des Streites aufgewendet hat, und jene Kosten, die er dem Kläger ersetzen musste, zu bezahlen.
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Art. 1493 ZGB: Wirkungen der Aufhebung des Vertrages: 

Im Fall der Aufhebung des Vertrages die für den Kauf rechtmäßig geleisteten Kosten und Zahlungen zu ersetzen. Der Käufer hat die Sache zurückzugeben, wenn diese nicht infolge der Mängel untergegangen ist.

Art. 1494 ZGB: Ersatz des Schadens: 
In jedem Fall ist der Verkäufer dem Käufer gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn er nicht beweist, die Mängel der Sache ohne Verschulden nicht gekannt zu haben. Der Verkäufer hat außerdem dem Käufer die von den Mängeln der Sache herrührenden Schäden zu ersetzen.



	1. Gerichtsbesucherin:
	Erklärst du mir noch, 

was der Art. 1483 ZGB 

für Auswirkungen hat?


	

	2. Gerichtsbersucherin:
	Art. 1493 ZGB regelt das im Falle einer Aufhebung des Vertrages

Alle anfallenden Kosten zurückerstattet werden und der Vertrag aufgelöst wird.


	

	Richter:
	Ruhe im Gerichtssaal.

Pause

Was entgegnet darauf die beklagte Partei?


	

	RA Dietmar M.:
	Die arglistige Täuschung die Christian F. begangen haben soll,

ist durch nichts zu beweisen. 

Wir plädieren gemäß Art. 1523 das alle Gefahren, einschließlich der Enteignung,

auf den Käufer übergegangen ist und wollen die ausstehende 300 Mio. Lire

vom Käufer einfordern.


	

	1. Gerichtsbesucherin

- flüstert:
	Kannst du mir erklären was der Art. 1523 ZGB beinhaltet?


	

	2. Gerichtsbesucherin:
	Art. 1523 ZGB bestimmt das bei einem Ratenkauf die Gefahr auf den Käufer 

sofort mit Übergabe der Sache

übergeht.
	Art. 1523 ZGB: Übergang des Eigentums und der Gefahr: 

Beim Ratenkauf mit Eigentumsvorbehalt erwirbt der Käufer das Eigentum der Sache mit der Bezahlung der letzten Rate des Preises, übernimmt jedoch die Gefahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe.



	Richter:
	Da hat die beklagte Partei Recht. 

Sie als Kläger müssen die arglistige Täuschung beweisen. 

Wie gedenken sie das zu tun?


	

	RA Michael P.:
	Wir rufen die Gemeinderätin Myriam V.

als Zeugin auf 

und legen ein Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 10.08.01 als Beweismittel dem Gericht vor.
	

	Richter:
	Ich rufe die Zeugin Myriam V. auf.

Pause

Ich belehre sie, dass sie die Wahrheit vor Gericht zu sagen haben.


	

	RA Michaela P.:
	Myriam V. waren sie bei der Gemeinderatssitzung am 10.08.01 anwesend? War auch Christian F. anwesend?


	

	Myriam V.:
	Ich war an der besagten Sitzung anwesend und auch Christian F. war anwesend.


	

	RA Michaela P.:
	Wurde an dieser Sitzung über die geplante Enteignung von Grundstücken in Lichtenberg gesprochen?


	

	Myriam V.:
	Ja, am Ende der Sitzung hat das der Bürgermeister erwähnt,

daraufhin hat Christian F. laut gestöhnt und mit dem Gemeinderat Daniel T. geflüstert.


	

	Christian F. (aufbrausend):
	Du lügst, stimmt ja nicht, alles Lüge.


	

	Richter 

(mit Hammer schlagend):
	Ruhe im Gerichtssaal,

sonst muss ich eine Ordnungsstrafe verhängen.

Pause

Frau Rechtsanwältin setzen sie ihre Befragung der Zeugin fort.


	

	RA Michaela P.:
	Ich habe keine weiteren Fragen an die Zeugin, Herr Richter.
	

	Richter:
	Hat die beklagte Partei Fragen an die Zeugin?
	

	RA Dietmar M.:
	Sind sie sicher, das in dieser Gemeinderatssitzung über die zukünftigen Enteignung gesprochen wurde?


	

	Myriam V.:
	Ja ganz sicher, 

es ist ja auch im Protokoll nachzulesen.


	

	Richter:
	Haben sie noch Fragen an die Zeugin?


	

	RA Dietmar M.:
	Nein.


	

	Richter:
	Die Zeugin ist aus dem Zeugenstand entlassen. 

Pause

Hat die Klägerin noch weitere Zeugen oder Beweismittel dem Gericht vorzulegen.
	

	RA Michaela P.:
	Nein.
	

	Richter:
	Hat die beklagte Partei Zeugen oder Beweismittel vorzulegen.


	

	Heftige Bewegung und Kopfschütteln auf Seiten des Beklagten, Christian F. gestikuliert mit seinem Rechtsanwalt.
	

	RA Dietmar M.:
	Nein, es ist evident, das die Zeugin lügt,

wir müssen diese Lügen nicht erwidern.


	

	Richter:
	Mäßigen sie sich Herr Rechtsanwalt. 

Somit ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. 

Das Gericht zieht sich zurück und wird das Urteil in 2 Stunden verkünden.


	

	Die Parteien warten im Gerichtsflur auf die Verkündigung des Urteils. Immer wieder muss RA Dietmar M. Christian F. beruhigen. Er ist sehr aufgebracht. Nach 2 Stunden werden die Parteien wieder in den Gerichtssaal gebeten.



	Richter:
	Hiermit verkünde ich das Urteil im Fall Alexander P. gegen Christian F.

Christian F. hat beim Verkauf des Grundstücks Alexander P. arglistig getäuscht. (gemäß Art. 1439 ZGB) 

Deshalb ist der Vertrag aufzuheben, und Schadensersatz in Höhe von 15 Mio. Lire, die sich aus 5% Zinsen und die Notariatsspesen zusammensetzen, an Alexander P. zu bezahlen. Die Gerichtsspesen hat die beklagte Partei Christian F. zu tragen.

Gegen dieses Urteil kann Rekurs an einem höheren Gericht angemeldet werden. Die Verhandlung ist geschlossen.


	Urteil:

Gemäß Art. 1439 ZGB (Arglist) wird Christian verurteilt 300 Mio. Lire (1. Rate) und Schadensersatz in Höhe von 15 Mio. Lire zu leisten. Der Kaufvertrag wird aufgehoben. Die Gerichtskosten gehen zu Lasten von Christian


	Christian F. zu RA Dietmar M.:
	Sie sind mir ein schöner Advokat, 

jetzt habe ich den Schlamassel.


	

	Alexander P zu seiner RA:
	Ich danke ihnen sehr, ich habe mein Recht bekommen.


	


